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bringen. Im übrigen lehre man deS Nüzlichen
soviel als möglich. Doch lieber ein kleines, aber solides
Gebäude aufführen, als ein großes Gerüst machen, daß beim ersten
Windstoß zusammenbricht. (Einverstanden!)

Aargau. Der Regierungsralh wird ermächtigt, die durch
Privat beitrüge gegründete B ezir kS sch u le ^) in SinS,
nachdem für richtige Einzahlung der Beiträge durch 47 Privaten an
der Stelle der Gemeinde Meienberg Garantie geleistet worden, nun
eröffnen und den gesezlichen StaatSbeitrag verabfolgen zu dürfen.

Zürich. In provisorischer Besezung dcr erledigten Lehrstellen
am Seminar hat der ErzichungSrath folgende Anordnungen getroffen:
Dcr Unterricht in der Pädagogik unv deutschen Svrache wird Hrn.
Seminarlchrer Rüegg; Verjenige in der Geschichte dem Rcligionslehrer

Hrn. Pfarrer Burkhard übertragen. Für französische Sprache
wird Herr Born gewählt dem für einstweilen auch die deutsche

Literaturgeschichte übertrage» wirv. Hrn. Näs. bisher Vikar deS Hrn.
Rüegg, behält auch im neuen Kurie die Leitung der Uebungsschule.

Thurgjau. Der Große Rath beschloß einige Zusazartikel zum
Schulgescze. In Bezug aus die Primarschulen : daß der Erziehungsrath

Vollmacht habe, Veränderungen in ven Schulkreisen vorzunehmen,

kleinere Schulen in größere zu vereinigen, sogar obne Rüksicht
auf Konfession. Von Seile dcr katholischen GroßrathSredner wurde
ernstlich widersprochen und wir glauben unS nicht zu irren, wenn
wir annehmen, daß nicht nur die katholische, sondern auch ein großer
Theil der reformirten Geistlichkeit der Konstituirung paritätischer
Schulen entschieden abgeneigt ist. Es kann somit nicht fehlen,
daß den projcktirten Schulvcreinigungen »och große Schwierigkeiten
in den Weg gelcgt werden und wir wollen gewärtigen, wic die Stimm«
gedungen sich in dieser Sache im Erziebungsralhe gestalten. — In
Bezug auf die Kantonsschule wurde eine Erhöhung des StaatsbeitrageS
von 7500 Fr. jährlich festgcsczt. Hiedurch soll es möglich werden,
in beiderseitiger Richtung sechs Jahreskurse zu konstituiren so daß
die Schüler auf die Hochschule und auf das Polytechnikum vorbereitet
würden. Die Aufgabe dcr Jndustrieabtheilung ist offenbar eine
dreifache : t) Für die Mehrzahl der Schüler an den drei untern Klassen
die abgeschlossene Leistung einer Sekundärschule; 2) für die Mehrzahl
der Oberklassen die abgeschlossene Leistung einer höhcrn Industrieschule;
3) sür eine kleine Anzahl Schüler die Vorbereitung auf daS
Polytechnikum. Vielleicht war' es nicht außer der Zeit, daß von geeigneter

Seite nachgewiesen würde, wie eS eine Verirrung sei, wcnn man
die Vorbereilung aufs Polytechnikum für die Hauptaufgabe der
kantonalen Industrieschulen (Realgymnasien, technische Anstalten u. f. w.)
hinstellen wollte. DaS hieße die Interessen der überaus großen Mehrzahl

einer kleinen Minderzahl unterordnen. Vom Obergymnasium

t) Also im Aargau gründet man Bezirksschulen durch Subskripzion!!
Als wir davon redeten, im Kanton Bern auf gleichem Wege Sekundärschulen

zu errichten, hatte man nicht übel Lust, es als Fantasterei zu erklären.
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